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Cannabis oder Cannabinoide?

Cannabinoide sind eine Gruppe lipophiler Substanzen, 
die mit bestimmten Rezeptoren interagieren, insbe-
sondere Agonisten der Cannabinoid-Rezeptoren CB1 
und CB2. Diese Rezeptoren befinden sind im gesamten 
Körper, vor allem aber im zentralen Nervensystem 
(CB1) und in der Peripherie (CB2; etwa an Zellen des Im-
munsystems und im Magen-Darm-Trakt). Man unter-
scheidet drei Gruppen von Cannabinoiden [1, 2]:
– Endocannabinoide: Im Körper von Mensch und Tier 

– sind an biologischen Schlüsselprozessen wie 
Schlaf, Appetit, Schmerzen und Gedächtnis beteiligt;

– «Natürliche» Phytocannabinoide: In der Hanf-
pflanze;

– Synthetische Cannabinoide: Arzneimittel oder 
Party drogen.

Die Hanfpflanze enthält mindestens 120 verschiedene 
Cannabinoide. Die bekanntesten davon sind Δ-9-
Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD). 
THC verändert die Wahrnehmung (und somit das 
Schmerzempfinden), hat aber auch muskelentspan-
nende, antiemetische und appetitanregende Wirkung. 
CBD wirkt entkrampfend, schmerzlindernd und angst-
lösend, in hohen Dosen antipsychotisch und spielt 
 möglicherweise in der Immunmodulation und in der 
Onkologie eine Rolle. CBD hat keinen psychotropen, 
wahrnehmungsverändernden Effekt und scheint zu 
keiner Abhängigkeit zu führen. Über die Wirkungen 
der anderen Cannabinoide und weiterer Inhaltsstoffe 
der Hanfpflanze (Terpene) ist bisher noch wenig be-
kannt.
Die potenzielle Wirkung auf die Schmerzen ist mögli-
cherweise erklärbar durch eine
– entzündungshemmende Wirkung (CBD);
– krampflösende Wirkung (THC);
– Verbesserung der Schlafqualität (THC, CBD);
– Wirkung auf die Schmerzwahrnehmung (THC).
Dennoch ist die Evidenz der Wirksamkeit der auf 
 Cannabinoiden beruhenden Therapien derzeit noch 
schwach [3, 4], da noch keine umfassenden, randomi-
sierten Studien vorliegen.
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Chronische Schmerzen sind ein häufiger Grund für den Arztbesuch. Trotz des zur 
Verfügung stehenden Stufenschemas zur Schmerztherapie sehen sich Ärztinnen 
und Ärzte oftmals einer begrenzten Wirksamkeit und beträchtlichen Nebenwir-
kungen gegenüber. In der Laienpresse finden sich in letzter Zeit zahlreiche Artikel 
und Erfahrungsberichte über den Nutzen von Cannabis als Schmerzmittel. Anhand 
zweier Situationen aus der ärztlichen Praxis versucht dieser Artikel, einen Über-
blick über den aktuellen Kenntnisstand der Anwendung von Cannabinoiden zur 
Behandlung von Schmerzpatienten in der Schweiz zu geben und Ärztinnen und 
Ärzten Lösungsansätze und konkrete Empfehlungen für die Praxis anzubieten.

Fallvignette 1
Ein 83-jähriger Patient, der seit 20 Jahren in der Arztpraxis be-

treut wird, sucht im Rahmen seiner Dauerbehandlung gegen 

Bluthochdruck, Dyslipidämie und Schmerzen die Praxis auf. 

Nach der Ruptur einer temporoparietalen arteriovenösen Mal-

formation links leidet der Patient seit seinem 39. Lebensjahr an 

chronischen, behindernden Schmerzen und an Gesichtsspas-

men. Die tägliche Therapie umfasst: Tizanidin 4 mg × 2, Parace-

tamol 3 g, Irbesartan 150/12,5 mg, Azetylsalizylsäure 100 mg, 

Pravastatin 40  mg, Alprazolam retard 0,25  mg. Vor Kurzem 

 konsultierte der Patient seinen Neurologen aufgrund seiner 

 Gesichtsschmerzen und -spasmen. Festzuhalten ist ein Therapie-

versagen mit Morphin (bis zu 60 mg/Tag) sowie eine Intoleranz 

und relative Kontraindikation für NSAR. Der Neurologe schlug 

einen Behandlungsversuch auf der Grundlage von Cannabis 

(Sativex®) vor. Der Patient befürchtet, «drogensüchtig» zu wer-

den und bittet um Rat.
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gung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). In 
Tabelle 2 sind die für Ausnahmebewilligungen nötigen 
Unterlagen und Angaben genannt. Ein Gesuch muss 
die schriftliche Einverständniserklärung des Patienten 
enthalten. Diese Off-Label-Anwendungen werden oft-
mals nicht von den Krankenkassen erstattet. Ange-
sichts der Preise stellt dies für viele Patienten ein 
 grosses Hindernis dar.
Im Hinblick auf die zu verschreibende Cannabinoid- 
Dosis [2] wird empfohlen, nach dem Motto «start low, go 
slow» vorzugehen, entprechend der erwünschten Wir-
kung und allfälligen Nebenwirkungen; es stehen keine 
eindeutigen Angaben über die bei bestimmten Sympto-
men zu verschreibende Dosis zur Verfügung. Im Allge-
meinen beginnt man abends vor dem Schlafengehen 
mit einer Dosis, die 2,5 g THC entspricht. Dann werden 
Dosis und Einnahmefrequenz langsam gesteigert (zwei- 
bis dreimal pro Tag). Die Höchstdosis beträgt 30 mg THC 
pro Tag. Die häufigsten Nebenwirkungen sind Müdig-
keit und Schwindel, die nach einigen Tagen abklingen. 
Empfohlen werden Kombinationen aus THC und CBD, 
da sie am besten vertragen werden.
Eine Apotheke [5] bietet eine magistrale Zubereitung 
mit 2,5% CBD und ohne THC an. Eine Ausnahme-
bewilligung oder ein Betäubungsmittelrezept sind 
nicht nötig, die Verschreibung muss jedoch Angaben 
zur Patientin/zum Patienten, die Liefer- und Rech-
nungsanschrift, die Indikation der Verschreibung 
 (ausser im Falle von Epilepsie) und die Dosierung ent-
halten. Die empfohlene Maximaldosis beträgt 600 mg 
CBD pro Tag; allerdings ist zu beachten, dass dies täg-
lichen Kosten von 100 CHF entspricht.

Cannabinoide  verschreiben?

Derzeit sind in der Schweiz mehrere auf Cannabinoi-
den beruhende Medikamente erhältlich (Tab. 1). Nabi-
ximols kann vom Neurologen ohne Ausnahmebewilli-
gung verschrieben werden, allerdings nur bei Multiple 
Sklerose, die nicht angemessen auf eine andere Arznei-
mitteltherapie anspricht. Jede andere Anwendung 
 eines THC-haltigen Medikaments bedarf einer Bewilli-

Tabelle 1: In der Schweiz erhältliche Arzneimittel, die Cannabinoide enthalten (mit Anpassungen von [1]).

Packung Grundeinheit THC/CBD pro Einheit Einnahme Preis/Tag für 
10 mg THC

Dronabinol 
(2,5%ige  Lösung)
Ursprung: Zitrusfrüchte

5 g (125 mg THC) 
bis 40 mg 
(1000 mg THC)

1 Tropfen 0,7/0 mg

3–4 Tropfen = 2,5 mg THC

Mit einer fettreichen 
Mahlzeit, dreimal 
 täglich

16 bis 
17.60 CHF

Standardisierte 
 (alkoholische) 
 Cannabistinktur
Ursprung: Hanfpflanze 

10 ml (100 mg THC) 
bis 50 ml (500 mg 
THC)

1 Tropfen 0,3/0,6 mg

9 Tropfen = 2,5 mg THC, 
5 mg CBD

Mit wenig Wasser, 
zwei- bis dreimal 
 täglich

11 bis 12 CHF

Standardisiertes 
 Cannabisöl
Ursprung: Hanfpflanze

10 ml (111 mg THC) 
bis 50 ml (554 mg 
THC)

1 Tropfen 0,4/0,86 mg

6 Tropfen = 2,5 mg THC, 
5,2 mg CBD

Mit einer fettreichen 
Mahlzeit, zwei- bis 
dreimal täglich

14 bis 15 CHF

Nabiximols (Sativex®), 
Spray mit 42% Ethanol
Ursprung: Hanfpflanze

3×10 ml (insgesamt 
810 mg THC)
(Bezug eines «Test-
fläschchens» nicht 
möglich)

1 Sprühstoss 2,7/2,5 mg Siehe Compendium 
Suisse

8.50 CHF

Cannabidiol 
 (CBD –Tinktur 2,5%)
Ursprung: Hanfpflanze

20 bis 50 ml 1 Tropfen 0/0,7 mg

6 Tropfen = 4,2 mg CBD

Mit wenig Wasser, 
zwei- bis dreimal 
 täglich

n.a. 

10 mg CBD = 
1.60 CHF

Fallvignette 2
Ein 47-jähriger Patient (leitender Angestellter eines multinatio-

nalen Unternehmens), der seit zehn Jahren in der Praxis betreut 

wird, konsultiert den Arzt aufgrund von Migräne, an der er seit 

der Jugend leidet. Die persönliche Anamnese ergibt zudem eine 

multifaktorielle, chronische Rhinitis (Septumdeviation, chroni-

sche Anwendung abschwellender Rhinologika, allergische Kom-

ponente), eine Coxarthrose rechts und eine unbehandelte Dys-

lipidämie. Der Patient ist Raucher (acht Packungsjahre, derzeit 

zehn Zigaretten pro Tag), seine körperlichen Aktivität ist schwan-

kend. Aufgrund der Migräne nimmt er keine Milchprodukte und 

keinen Alkohol zu sich, zudem reist er häufig in die USA. Seine 

Therapie umfasst: Eletriptan/Zolmitriptan oro (der Patient ver-

zichtet auf eine migräneprophylaktische Behandlung), Flutica-

son abends, Melatonin 6 mg als Selbstmedikation gegen Jetlag. 

In letzter Zeit war ein Anstieg der Häufigkeit der Anfälle auf ein- 

bis zweimal pro Woche zu beobachten. Vor diesem Hintergrund 

rauchte der Patient jüngst im Rahmen einer Reise nach Denver 

(USA) am Abend Cannabis. Während seines dreiwöchigen Auf-

enthalts erlitt er nur einen einzigen Migräneanfall. Er bittet um 

die Verschreibung von «medizinischem Cannabis».
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sche Komponente, chronisch, Versagen anderer Thera-
pien) schlagen wir vor, den Patienten zur Anwendung 
von Nabiximols zu motivieren, dabei aber seine Be-
fürchtungen und Vorbehalte anzusprechen. Allfällige 
Interaktionen mit der übrigen Behandlung sind zu 
prüfen. Der Patient muss die Anwendungshinweise gut 
verstanden haben. Hinsichtlich der praktischen Ein-
führung der Behandlung sollte der Neurologe beigezo-
gen werden.

Zu Fallvignette 2
In dieser Situation schlagen wir vor, den Patienten 
dazu zu motivieren, eine migräneprophylaktische Be-
handlung zu beginnen, sich regelmässig körperlich zu 
betätigen und allgemein eine gesunde Lebensweise 
 anzunehmen. Falls die verschiedenen Behandlungs-
optionen versagen und der Patient funktionell stark 
beeinträchtigt bleibt, kann die Beantragung einer 
 Ausnahmebewilligung für die Anwendung eines auf 
Cannabinoiden beruhenden Medikaments beim BAG 
in Betracht gezogen werden.

Ein paar Worte zum «legalen Cannabis»

Seit Kurzem ist viel von «legalem Cannabis» die Rede. 
Dabei handelt es sich um die Blüten von Cannabisarten 
mit einem THC-Gehalt von weniger als 1% und verhält-
nismässig hohem CBD-Gehalt (5 bis 20%), die in Tabak-
warengeschäften verkauft werden [4]. Auch über das 
Internet kann man die Blüten und andere Produkte 
(Creme, Öl) legal beziehen. Allem Anschein nach ist die 
Anwendung zur Automedikation häufig (besonders 
 gegen Schlafstörungen, Angst und auch Schmerzen). 
Auch wenn die mit dieser Anwendung verbundenen 
Risiken gering sind, sollte man die Patienten darauf 
hinweisen, dass diese Produkte wenig kontrolliert 
 werden und Interaktionen mit anderen Arzneimitteln 
auftreten können.

Schlussfolgerung

Hanf ist eine der ältesten Nutzpflanzen und wird seit 
Jahrhunderten mit einer relativ grossen therapeuti-
schen Breite gegen vielfältige medizinische Störungen 
eingesetzt, unter anderem gegen chronische Schmer-
zen. Neue Erkenntnisse über die Cannabinoide ermög-
lichen uns, die Wirkmechanismen besser zu verstehen, 
gleichwohl mangelt es an soliden Daten, um ihre An-
wendung zu empfehlen. Beim Versagen anderer Thera-
pieoptionen kann die Anwendung von Arzneimitteln, 
die auf Cannabinoiden beruhen, eine interessante 
 Möglichkeit sein, insbesondere bei Patienten mit chro-
nischen Schmerzen. Die Kosten und der hohe adminis-

Vor jeder Verschreibung müssen allfällige Interaktio-
nen in Betracht gezogen werden [6]. Die Cytochrome 
P450 2C9 (THC) und 3A4 (THC, CBD) sind an der Metabo-
lisierung der Cannabinoide beteiligt, es bestehen des-
halb pharmakokinetische Wechselwirkungen mit Arz-
neistoffen, die diese Enzyme hemmen oder induzieren 
(z. B. mit bestimmten Antiepileptika, HIV-Proteasein-
hibitoren, Acenocoumarol).

Unsere Empfehlung für die Patienten

Zu Fallvignette 1
Angesichts der ausdrücklichen Empfehlung des Fach-
arztes (Neurologen) und der Art des Schmerzes (spasti-

Tabelle 2: Unterlagen und Angaben, die für eine Ausnahmebewilligung zur Anwendung 
verbotener Betäubungsmittel nötig sind.

1.  Angaben zur Patientin/zum Patienten (Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Adresse)

2.  Medizinische Informationen: Diagnose, Indikation für die Behandlung, Begründung 
für die gewünschte Behandlung (Krankengeschichte, vorhergehende Therapien, klini-
scher Verlauf usw.)

3.  Medikation: Arzneimittel (gewünschte Intervention), Dosierung, Behandlungsdauer

4.  Bezugsquelle (Apotheke), mögliche Übernahme der Behandlungskosten durch eine 
Krankenversicherung

5.  Angaben zum gesuchstellenden Arzt (Name und Adresse)

6.  Bestätigung der gesuchstellenden Ärztin mit  Unterschrift, alle Angaben korrekt er-
fasst zu haben und gemäss Auflage des BAG einen Zwischenbericht über den Be-
handlungsverlauf zu erstellen

7.  Schriftliche Einverständniserklärung der Patientin/des Patienten für die  beantragte 
Behandlung

Hinweis: Nur die gesuchstellende Ärztin bzw. der gesuchstellende Arzt sind zur Verschreibung des bean-
tragten Arzneimittels berechtigt. Die Bewilligung gilt nur für dieses Arzneimittel, jegliche Änderung der 
galenischen Form bedarf einer Bewilligung. Eine Verlängerung muss spätestens zwei Wochen vor Ablauf 
der Bewilligung beantragt werden. Dabei muss ein kurzer Zwischenbericht über den Verlauf der Behand-
lung beigelegt werden. Der Abbruch der Behandlung ist mit einer kurzen Begründung des Abbruchs 
(Todesfall, unbefriedigende Wirkung usw.) zu melden. Sativex® ist in jeder Apotheke erhältlich, andere 
Arzneimittel können nur über bestimmte Apotheken bezogen werden (Herisau, Langnau).  
Quelle: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/gesuche-bewilligungen/ausnahmebewilligun-
gen-verbotene-betaeubungsmittel/ausnahmebewilligungen-beschraenkte-medizinische-anwendung.
html

Korrespondenz:  
Prof. Dr. med. Barbara Broers 
Hôpitaux Universitaires 
de Geneve 
4, rue Gabrielle-Perret- 
Gentil 
CH-1211 Geneva 
barbara.broers[at]unige.ch 
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Das Wichtigste für die Praxis

• Die Hanfpflanze enthält mehrere Cannabinoide, darunter insbesondere
Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD), deren analgetische
Wirkung sich ergänzen können.

• Cannabinoide können bei der Behandlung chronischer Schmerzen in der
Arztpraxis eine Option sein, wenn konventionelle Therapien versagen.

• Auf Cannabinoiden beruhende Medikamente können in der Schweiz von
jeder Ärztin/jedem Arzt verschrieben werden, indem beim BAG eine Aus-
nahmebewilligung für THC-haltige Medikamente beantragt wird; sie sind
jedoch teuer und werden häufig nicht erstattet.

• Cannabinoide (vor allem jene mit hoher THC-Konzentration) können Neben-
wirkungen haben und zu Interaktionen mit anderen Medikamenten führen,
auch wenn sie häufig besser vertragen werden als Opioide und NSAR.

• Produkte, die Cannabidiol (CBD) enthalten, sind erlaubt, wenn der THC-
Gehalt unter 1% liegt. Mehrere Produkte werden frei verkauft und immer
häufiger zur Automedikation verwendet.

trative Aufwand stellen derzeit eine Hürde für die An-
wendung dar, sowohl für den Patienten als auch für die 
Ärtzinnen und Ärzte. Multidisziplinäre Schmerzzent-
ren können in komplexen Fällen bei der Evaluierung 
und Behandlungsentscheidung unterstützen.
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